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Verordnung 
über Maßnahmen zur Vereinfachung der Justiz.

Vom 27. September 1951
§ 1

Die Staatsanwaltschaft ist ein in ihrer Organi
sation und Tätigkeit selbständiges Organ der Justiz. 
Sie wird vom Generalstaatsanwalt der Republik ge
leitet. c „8 2

Dem Generalstaatsanwalt der Republik unter
stehen die Organe der Staatsanwaltschaft, nämlich: 

die Landesstaatsanwälte, 
die Oberstaatsanwälte, 
die Amtsanwälte.

§ 3
Alle Staatsanwälte werden vom Generalstaats

anwalt der Republik eingestellt und entlassen.
- § 4

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 27. September 1951
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident 
G r o t e w o h l

Ministerium der Justiz 
F e c h n e r  

Minister

Verordnung über die Errichtung 
des Deutschen Kontors für Seefrachten.

Vom 27. September 1951
Der sich ständig erweiternde Außenhandel der 

Deutschen Demokratischen Republik erfordert den 
verstärkten Einsatz von Seeschiffen und deren zweck
mäßige Befrachtung. Zur Durchführung dieser Auf

gabe und zur Wahrung der Interessen der Außen
handelsunternehmungen der Deutschen Demokra
tischen Republik bei der Befrachtung von Seeschiffen 
wird folgendes verordnet:

§ 1
Zur planmäßigen Durchführung von Seetranspor

ten des Außenhandels wird das „Deutsche Kontor für 
Seefrachten“ mit dem Sitz in Berlin errichtet.

§ 2
(1) Das Deutsche Kontor für Seefrachten ist eine 

selbständig planende, selbständig wirtschaftende 
und eigenverantwortlich abrechnende Einheit der 
volkseigenen Wirtschaft. Es stellt seinen Plan nach 
den Bestimmungen für die volkseigene Wirtschaft 
auf und arbeitet nach dem Grundsatz der wirtschaft
lichen Rechnungsführung.

(2) Das Deutsche Kontor für Seefrachten ist juri
stische Person. Es besitzt die Fähigkeit, Rechtsträger 
von Volkseigentum zu sein. Als Rechtsträger hat es 
zur Durchführung seiner Planaufgaben die Rechte 
zu verwirklichen und die Pflichten zu erfüllen, die 
sich aus dem ihm übertragenen Volkseigentum er
geben.

(3) Der erste Plan ist für das Geschäftsjahr 1952 
aufzustellen.

§ 3
(1) Das Deutsche Kontor für Seefrachten unter

steht dem Ministerium für Außenhandel und Inner
deutschen Handel der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(2) Organisation, Tätigkeit und Aufgaben des Deut
schen Kontors für Seefrachten bestimmen sich nach 
der vom Minister für Außenhandel und Innerdeut
schen Handel der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu bestätigenden Satzung.


